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(54)  Kabelstecker  mit  Massekontaktierung 

(57)  Die  Masseplatte  (8)  des  Kabelsteckergehäu- 
ses  (1,  2)  ist  an  einer  Seite  (19)  mit  hochstehenden 
Kontaktlappen  (20,  21,  22)  ausgebildet,  welche  beim 
Verschließen  der  Gehäuseteile  in  offene  Schneidklem- 
men  (7)  der  Steckkontaktmittel  eines  Leistenkörpers  (3) 
gedrückt  und  dort  kontaktiert  werden.  Auf  diese  Weise 
ist  beim  Anschluß  von  Kabeln  mit  einer  Masseführung 
z.  B.  an  ein  Übergabestecksystem  auch  die  Massever- 
bindung  in  die  Rückwand-Leiterplatte  ohne  spezielle 
Massekontakte  im  Kabelstecker  realisierbar. 
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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  einen  Kabelstecker  mit 
einem  zweiteiligen  Steckergehäuse,  einem  Leistenkör- 
per  aus  Kunststoff  mit  Steckkontaktmitteln  und  einer 
Masseplatte,  die  an  einer  Seite  mit  einem  Anschlußele- 
ment  für  einen  Kabelschirm  und  an  einerweiteren  Seite 
mit  einigen  von  der  Masseplatte  abgewinkelten  Kontakt- 
lappen  ausgebildet  ist. 
[0002]  Beim  Anschluß  von  Kabeln  mit  einer  Masse- 
führung,  z.B.  über  das  Schirmgeflecht  des  Kabels,  z.B. 
an  ein  Übergabestecksystem,  muß  meistens  auch  die 
Masseverbindung  in  die  Rückwandleiterplatte  weiterge- 
führt  werden. 
[0003]  Durch  DE  87  13  046  U1  ist  ein  elektrischer 
Steckverbinder  mit  einem  zweiteiligen  Gehäuse  aus 
Isoliermaterial  bekannt,  bei  dem  eine  elektrische  Schir- 
mung  durch  eine  die  einzelnen  Gehäuseteile  innen 
bedeckende  metallische  Schirmfläche  in  Form  eines 
Bleches  erzielt  wird.  Die  Schirmbleche  werden  beim 
Zusammenfügen  des  Gehäuses  nicht  unmittelbar,  son- 
dern  jeweils  durch  Kontaktgabe  mit  einem  in  das 
Gehäuse  eingefügten  metallischen  Steckerkörper  und 
mit  einer  Schirmung  eines  in  das  Gehäuse  geführten 
Kabels  elektrisch  verbunden.  Dabei  wird  ein  freigeleg- 
tes  Stück  des  Schirmgeflechtes  mittels  einer  Klemme 
mechanisch  mit  dem  Gehäuseunterteil  und  elektrisch 
mit  den  Schirmblechen  verbunden.  Zur  Kontaktgabe 
der  Schirmbleche  mit  dem  metallischen  Steckerkörper 
besitzen  die  Schirmbleche  einen  kammartigen,  aufge- 
bogenen  Randbereich,  der  nach  dem  Verschließen  des 
Gehäuses  mit  einem  Deckel  am  Steckerkörper  anliegt. 
[0004]  Durch  DE  93  03  361  U1  ist  außerdem  ein 
Schnellmontagestecker  mit  zwei  Gehäusehalbschalen 
bekannt,  die  Steckkontaktmittel  z.  B.  in  Form  einer  viel- 
poligen  Messer-  oder  Federleiste  enthalten.  Außerdem 
ist  die  untere  Gehäusehalbschale  mit  einer  Masseplatte 
ausgebildet,  welche  an  einer  Seite  zum  Anschluß  des 
Kabelschirmgeflechtes  mit  einer  Massekontaktfeder 
verbunden  und  an  einer  gegenüberliegenden  Seite  mit 
einem  von  abgebogenen  Zinken  gebildeten  Massekon- 
taktkamm  versehen  ist.  Auf  diese  Weise  kann  nach  dem 
Aufstecken  des  Steckers  z.  B.  über  eine  auf  Massepo- 
tential  liegende  Frontplatte  beispielsweise  eines  Bau- 
gruppenträgers  eine  sichere  Massekontaktierung 
erreicht  werden. 
[0005]  Ferner  sind  bei  teilgeschirmten  Übergabesy- 
stemen  Kabelstecker  gebräuchlich,  deren  Gehäuse  aus 
zwei  Metallhalbschalen  und  einem  zweiteiligen  Feder- 
leistenkörper  aus  Kunststoff  bestehen.  Bei  diesen 
Kabelsteckern  erfolgt  die  Kontaktierung  des  Kabelschir- 
mes  an  den  metallenen  Gehäuseteilen  z.  B.  in  oben 
erwähnter  Weise,  beispielsweise  mittels  Verschrau- 
bung,  eines  Metallbandes  oder  mittels  einer  Crim- 
phülse,  wobei  die  weitere  Kontaktierung  an  einer 
Rückwandleiterplatte  über  in  den  Federleistenkörper 
eingesetzte,  zusätzliche  und  hierfür  besonders  ausge- 
bildete  Massekontakte  realisiert  wird,  welche  eine  Ver- 

bindung  zwischen  dem  Kabelsteckergehäuse  und 
Massekontaktorganen  der  Rückwandleiterplatte  her- 
stellen. 
[0006]  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  bei 

5  einem  Kabelstecker  der  eingangs  genannten  Art  in  ein- 
facher  Weise  eine  kostengünstige  Masseverbindung  zu 
ermöglichen. 
[0007]  Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  Kabelstecker 
der  eingangs  genannten  Art  gemäß  der  Erfindung 

10  dadurch  gelost,  daß  die  Steckkontaktmittel  des  Leisten- 
körpers  im  Leitungsanschlußbereich  mit  Schneidklem- 
men  ausgebildet  sind,  die  von  einer  Außenseite  des 
Leistenkörpers  zugänglich  sind  und  daß  die  abgewin- 
kelten  Kontaktlappen  der  Masseplatte  so  ausgebildet 

15  und  im  Bereich  von  Schneidklemmen  des  Leistenkör- 
pers  angeordnet  sind,  daß  sie  beim  Schließen  der  Stek- 
kergehäuseteile  mit  zugeordneten  Schneidklemmen 
kontaktierbar  sind. 
[0008]  Bei  einem  derartigen  Kabelstecker  ist  der  die 

20  Steckkontaktmittel  enthaltende  Leistenkörper  mit 
Schneidklemmen  ausgebildet  und  die  Masseplatte  an 
bestimmten  Stellen  mit  Kontaktlappen  versehen,  wel- 
che  beim  Schließen  der  beiden  Gehäuseteile  in  einige 
der  Schneidklemmen  gedrückt  und  dort  kontaktiert  wer- 

25  den.  Damit  werden  einige  der  Steckkontaktmittel  durch 
eine  Verbindung  zwischen  ihren  Schneidklemmen  mit 
den  Kontaktlappen  als  Massekontakte  nutzbar,  wäh- 
rend  die  übrigen  Steckkontaktmittel,  welche  im  Lei- 
tungsanschlußbereich  ebenfalls  mit  solchen  Schneid- 

30  Memmen  ausgebildet  sind,  zum  Anschluß  von  Kabelsi- 
gnaladern  dienen.  Beim  Stecken  des  Kabelsteckers  z. 
B.  in  einen  Rückwand-  Gegenstecker  wird  also  gleich- 
zeitig  mit  der  Signalübertragung  die  Masseführung 
jeweils  über  gleichartige  Kontakte  des  Kabelsteckers 

35  bzw.  des  Rückwand-  Gegensteckers  realisiert.  Der 
wesentliche  Vorteil  des  erfindungsgemäßen  Kabelstek- 
kers  liegt  somit  darin,  daß  in  einfacher  und  kostengün- 
stiger  Weise  eine  Masseverbindung  ermöglicht  wird,  da 
spezielle  Massekontakte  im  Kabelstecker  entfallen,  für 

40  die  Signalführung  und  die  Masseführung  sowohl  auf  der 
Kabelsteckerseite  als  auch  auf  der  Gegenseite  jeweils 
gleichartige  Steckkontaktmittel  verwendet  werden  kön- 
nen,  diese  auf  der  Kabelsteckerseite  einheitlich  mit 
Standard-  Schneidklemmen  versehen  werden  können 

45  und  die  Verbindung  der  Kontaktlappen  der  Masseplatte 
mit  den  Schneidklemmen  einfach  während  des  Ver- 
schließens  der  Kabelstecker-  Gehäuseteile  hergestellt 
wird,  das  heißt  also  ohne  zusätzlichen  Arbeitsvorgang. 
[0009]  Vorteilhafte  Ausgestaltungen  des  Gegenstan- 

50  des  des  Anspruchs  1  sind  in  den  Unteransprüchen 
angegeben. 
[0010]  Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  eines 
in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiels 
näher  erläutert.  Es  zeigen 

55 
Figur  1  die  Einzelteile  eines  Kabelsteckers  in  explo- 

sionsartiger,  perspektivischer  Darstellung 
und 
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Figur  2  in  schematischer  Darstellung  die  Realisie- 
rung  der  Massekontaktierung  bei  einem 
Kabelstecker  nach  Figur  1  . 

[001  1  ]  Der  Kabelstecker  nach  Figur  1  besitzt  ein  zwei- 
teiliges  Steckergehäuse  aus  Kunststoff,  welches  hier 
von  zwei  Gehäusehälften,  nämlich  einem  unterem 
Gehäuseteil  1  und  oberen  Gehäuseteil  2  gebildet  wird. 
Das  Steckergehäuse  enthält  einen  Leistenkörper  3  aus 
Kunststoff,  der  zwei  Reihen  von  zur  Steckseite  hin  offe- 
nen  Kontaktkammern  4  aufweist.  In  diese  Kontaktkam- 
mern  sind  Steckkontaktmittel  eingesetzt,  welche  von 
üblichen  und  deshalb  hier  nicht  näher  dargestellten 
Kontaktfedern  gebildet  sind,  die  in  ebenfalls  üblicher 
und  seit  langem  bekannter  Weise  in  ihrem  Leitungsan- 
schlußbereich  mit  Standard-Schneidklemmen  versehen 
sind.  An  zwei  einander  gegenüberliegenden  Außenflä- 
chen  ist  der  Leistenkörper  3  im  Leitungsanschlußbe- 
reich  seiner  Steckkontaktmittel,  also  im  Bereich  der 
Schneidklemmen,  mit  nach  außen  offenen  und  zuein- 
ander  parallelen  Schlitzen  5  versehen,  was  auf  Grund 
der  Darstellungsform  in  Figur  1  nur  an  der  dem  Betrach- 
ter  zugewandten  oberen  Außenfläche  6  des  Leistenkör- 
pers  3  zu  sehen  ist.  Dies  bedeutet,  daß  an  die 
Schneidklemmen  der  Steckkontaktmittel  von  außen  her 
einzelne  isolierte  Adern  eines  vieladrigen,  üblichen  und 
deshalb  ebenfalls  nicht  dargestellten  Kabels  mit  Kabel- 
schirm  abisolierfrei  angeschlagen  werden  können.  Die 
nähere  Anordnung  einer  Schneidklemme  in  einem  als 
U-förmigen  Kanal  ausgebildeten  Schlitz  5  eines  Lei- 
stenkörpers  3  ist  in  Figur  2  mit  einer  Schneidklemme  7 
zu  sehen. 
[001  2]  Außer  dem  Leistenkörper  3  ist  in  dem  Stecker- 
gehäuse,  hier  in  dem  unterem  Gehäuseteil  1  ,  eine  Mas- 
seplatte  8  aus  Blech  vorgesehen,  die  durch  eigene 
Formelemente,  wie  z.  B.  Randausnehmungen  9,10,  ein 
Loch  11  und  eine  an  die  innere  Schrägfläche  12  des 
Gehäuseteiles  1  angepaßte  Schrägseite  13  sowie 
durch  Wandvorsprünge  14,15,  einen  Turm  16  am 
Boden  des  Gehäuseteiles  1  und  die  oben  erwähnte 
Schrägfläche  12  des  Gehäuseteiles  1  in  Bezug  auf  den 
Leistenkörper  3  und  dessen  Schneidklemmen  7  lage- 
richtig  in  dem  unteren  Gehäuseteil  1  fixierbar  ist. 
[001  3]  Zur  Bildung  des  Massebezugspotentials  ist  die 
Masseplatte  8  an  der  Schrägseite  13  mit  einem  ange- 
winkelten,  halbkreisförmigen  Klemmring  17  ausgebil- 
det,  der  zusammen  mit  einer  anschraubbaren 
Klemmschelle  18  einen  Klemmanschluß  für  das 
Schirmgeflecht  des  Kabels  bildet.  Ferner  ist  die  Masse- 
platte  8  an  einer  weiteren  Seite,  hier  an  der  der  Steck- 
seite  des  Kabelsteckers  zugewandten  Längsseite  19, 
mit  Kontaktlappen  20,21,22  versehen,  die  durch  Trenn- 
schnitte  an  der  Längsseite  gebildet  und  in  Richtung  auf 
den  Leistenkörper  3  und  dessen  Schneidklemmen  7 
hochgebogen  sind.  Hier  sind  drei  Kontaktlappen  20, 
21  ,22  vorgesehen  und  an  den  Enden  der  Längsseite  19 
sowie  etwa  in  deren  Mitte  angeordnet.  In  jedem  Fall  und 
unabhängig  von  der  Anzahl  der  Kontaktlappen  sind 

diese  jeweils  in  einem  Bereich  der  Masseplatte  8,  der 
den  von  außen  zugänglichen,  also  offenen  Schneid- 
Memmen  7  des  Leistenkörpers  3  gegenüberliegt,  ange- 
ordnet,  was  durch  die  lagerichtige  Fixierung  der 

5  Masseplatte  8  gewährleistet  wird.  Die  Kontaktlappen 
20,21  ,22  sind  somit  derart  ausgebildet  und  angeordnet, 
daß  sie  beim  Schließen  der  Gehäuseteile  1  und  2  in  drei 
gegenüberliegende  SchneidMemmen  7  des  Leistenkör- 
pers  3  gedrückt  und  dort  kontaktiert  werden.  Zweckmä- 

10  ßigerweise  entspricht-  wie  in  Figur  2  zu  sehen  ist-  die 
Dicke  der  Kontaktlappen  20,21  und  22  etwa  der  Breite 
des  Schlitzes  der  Schneidklemmen  7.  Die  restlichen 
Schneidklemmen,  die  ebenfalls  aus  Standard-  Schneid- 
Memmen  bestehen,  dienen  zum  Anschluß  von  Kabelsi- 

15  gnaladern.  Beim  Stecken  eines  Kabelsteckers  z.  B.  in 
einen  Rückwand-  Gegenstecker  wird  also  gleichzeitig 
der  Signalkontakt  und  der  Massekontakt  über  gleichar- 
tige  Gegenkontaktsteckmittel  des  Rückwand-Gegen- 
steckers  realisiert. 

20  [0014]  Bei  einem  derartigen  Kabelstecker  können  in 
vorteilhafter  Weise  also  spezielle  Massekontakte  entfal- 
len,  wobei  die  Signalführung  und  die  Masseverbindung 
ohne  zusätzlichen  Arbeitsvorgang  einfach  während  des 
Verschließens  der  Gehäuseteile  des  Kabelsteckers  her- 

25  gestellt  wird. 

Patentansprüche 

1.  Kabelstecker  mit  einem  zweiteiligen  Steckerge- 
30  häuse,  einem  Leistenkörper  (3)  aus  Kunststoff  mit 

Steckkontaktmitteln  und  einer  Masseplatte  (8),  die 
an  einer  Seite  (13)  mit  einem  Anschlußelement 
(17)für  einen  Kabelschirm  und  an  einer  weiteren 
Seite  (19)mit  einigen  von  der  Masseplatte  abgewin- 

35  kelten  Kontaktlappen  (20,21  ,22)  ausgebildet  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Steckkontaktmittel  des  Leistenkörpers  (3)  im 
Leitungsanschlußbereich  mit  Schneidklemmen  (7) 
ausgebildet  sind,  die  von  einer  Außenseite  (6)  des 

40  Leistenkörpers  (3)  zugänglich  sind  und  daß  die 
abgewinkelten  Kontaktlappen  (20,21,22)  der  Mas- 
seplatte  (8)  so  ausgebildet  und  im  Bereich  von 
Schneidklemmen  (7)  des  Leistenkörpers(3)  ange- 
ordnet  sind,  daß  sie  beim  Schließen  der  Steckerge- 

45  häuseteile  (1,2)  mit  zugeordneten  Schneid- 
Memmen  (7)  kontaktierbar  sind. 

2.  Kabelstecker  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

so  die  Kontaktlappen  (20,21,22)  an  einer  der  Steck- 
seite  des  Kabelsteckers  zugewandten  Seite  (19) 
der  Masseplatte  (8)  vorgesehen  sind. 

3.  Kabelstecker  nach  Anspruch  1  oder  2, 
55  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

die  Kontaktlappen  (20,21,22)  durch  Trennschnitte 
an  einem  Rand  der  Masseplatte  (8)  gebildet  und  in 
Richtung  auf  die  zugeordneten  Schneidklemmen 
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(7)  hochgebogen  sind. 

Kabelstecker  nach  einem  der  Ansprüche  1-3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Dicke  der  Kontaktlappen  (20,21,22)  etwa  der  5 
Breite  der  Schlitze  der  Schneidklemmen  (7)  ent- 
spricht. 

Kabelstecker  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  10 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Masseplatte  (8)  durch  eigene  Formelemente 
(9,10,11)  und/oder  Formelemente  (14,15,16)  eines 
Steckergehäuseteiles  (1)  lagerichtig  in  Bezug  auf 
den  Leistenkörper  (3)  und  die  zugeordneten  15 
Schneidklemmen  (7)  fixiert  ist. 

55 
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DE  9303361  U  07-04-1994  KEINE 

EP  658059  A  14-06-1995  KEINE 

DE  4334615  C  08-09-1994  AU  682379  B  02-10-1997 
AU  7306994  A  27-04-1995 
BR  9403993  A  20-06-1995 
CA  2133010  A  06-04-1995 
CN  1103736  A  14-06-1995 
EP  0646997  A  05-04-1995 
FI  944330  A  06-04-1995 
JP  7176353  A  14-07-1995 
NO  943700  A  06-04-1995 
NZ  264477  A  24-02-1997 
SG  43338  A  17-10-1997  i 
US  5525078  A  11-06-1996 

Für  nähere  Einzelheiten  zu  diesem  Anhang  :  siehe  Amtsblatt  des  Europäischen  Patentamts,  Nr.1  2/82 
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